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Pressekonferenz
von 

Gabriela Moser
Infrastruktursprecherin der Grünen

und 

Albert Steinhauser
Justizsprecher der Grünen

Vorratsdatenspeicherung: 

- zurück an den Absender
- aktuelle Situation und Anfragenbeantwortungen 

- aktueller Entwurf der österreichischen Umsetzung

- Forderungen der Grünen
  Wien, 23.11.20
Was heißt Vorratsdatenspeicherung - Vorgeschichte

Die EU-Richtlinie2006/24/EG, die 2006 von den Justiz- und Innenministern unter dem Eindruck der Terroranschläge in New York und Spanien beschlossen wurde, ist 2006 in Kraft getreten.
 Sie hat konkret die „vorsorgliche“ Speicherung von Daten, die bei der „Bereitstellung öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste oder öffentlicher Kommunikationsnetze erzeugt oder verarbeitet werden“ zum Inhalt, d.h.

die Speicherung von Verbindungsdaten, im Wesentlichen wer, mit wem, wann, wie lange, von wo aus (geographisch) und über welchen Dienst (E-Mail, SMS, Mobil- und Festnetztelefonie, Internettelefonie, Internet) kommuniziert hat, nicht aber die Inhalte. Laut EU-Richtlinie soll die Datenspeicherung mindestens sechs Monate und maximal zwei Jahre verpflichtend sein. Diese Daten sollen laut Richtlinie von den Strafverfolgungsbehörden zur

Aufklärung schwerer Straftaten abgerufen werden können. 

Es geht also um die verdachtsunabhängige und systematische Speicherung der Telefon- und Internet-Aktivitäten aller Bürgerinnen und Bürger im Sinne der dabei anfallenden Kommunikations- und Standortdaten. 

SPÖ-ÖVP-Regierungen bisher beim aktiven Schutz der Grundrechte der BürgerInnen untätig!
Der Richtlinie selbst wurde unter schwarz-oranger Regierung (2006) zugestimmt (deshalb ist auch die heutige Kritik der damals mitverantwortlichen FPÖ und BZÖ an der Vorratsdatenspeicherung wenig seriös), die Möglichkeit ein Nichtigkeitsverfahren anzustrengen wurde verabsäumt, auch Initiativen zur Richtlinien-Revision in Brüssel sind nicht erfolgt. 

In der per 1.9.2009 fällig gewesenen offiziellen Antwortung des Bundeskanzleramtes zur EU-Klage (Vertragsverletzungsverfahrens der EU, Rechtssache C-189/09) im Namen der Republik Österreich wurde der Verstoß der RL gegen den Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention sehr wohl eingebracht.

Angesichts eines Vertragsverletzungsverfahrens der EU ging Verkehrsministerin Doris Bures als federführend zuständiges Regierungsmitglied schließlich den Schritt, ausgewiesene Fachleute einzubeziehen. Vom Wiener Ludwig Boltzmann-Institut für Menschenrechte (BIM) wurde ein detaillierter und vor allem auch – anders als die Richtlinie und viele polizeistaatliche Exzesse – detailliert und nachvollziehbar fachlich begründeter, in Rückkopplung mit weiteren ExpertInnen und Interessenvertretungen ausgearbeiteter Entwurf für die Umsetzung der Richtlinie im österreichischen Telekommunikationsgesetz am 11. September 2009 an Verkehrsministerin Bures als Auftraggeberin überreicht. 

Dieser Entwurf machte letztlich kein Hehl daraus, dass die Richtlinie wohl grundrechtswidrig ist, auch wenn dies rechtsverbindlich wohl erst im Zuge eines der laufenden Verfahren (Deutsches Bundesverfassungsgericht, bzw. EuGH/EGMR) beantwortet werden wird. Folgerichtig wird eine absolute Minimal-Umsetzung in Österreich und eine sehr klare, enge Regelung aller potenzieller „Gummi-Paragraphen“ vorgeschlagen sowie klargestellt, dass selbst diese Umsetzung im Falle eines EuGH- oder EGMR-Erkenntnisses auf Verstoß der EU-RL gegen Art. 8 der Menschenrechtskonvention rückgängig gemacht werden muss.

Begutachtungsentwurf zur Vorratsdatenspeicherung

Seit Freitag liegt nun der Entwurf aus dem BMVIT vor (vgl. Beilage), er strebt zwar eine Minimalumsetzung an, doch verstößt er insgesamt gegen die EMRK und der jüngsten Rechtssprechung des EGMR (Europ. Gerichtshofes für Menschenrechte). Ausdrücklich hält der EGMR fest, dass

- ein solches Gesetz hinreichend klar formuliert sein muss, um den Betroffenen adäquate

Anhaltspunkte zu den Bedingungen und Umständen zu geben, unter denen Behörden

ermächtigt sind, in das Recht auf Achtung des Privatlebens und der Korrespondenz im

Sinne des Art. 8 EMRK einzugreifen;

- ein solches Gesetz im Hinblick auf die Missbrauchsgefahr, die einem System geheimer

Überwachung immanent ist, besonders präzise formuliert sein muss;

- es essentiell ist, dass ein solches Gesetz klare, detaillierte Bestimmungen hinsichtlich des

Gegenstandes enthalten muss, insbesondere im Hinblick darauf, dass die zur Verfügung

stehende Technologie immer technisch ausgefeilter wird.

Um sicherzustellen, dass diese Grundsätze effektiv implementiert werden, verlangt der EGMR folgende Mindestsicherungsmaßnahmen, die in Gesetzesform und nicht etwa als Verordnung erlassen werden müssen:
- die Natur der Straftat, die Anlass für die Überwachung bietet;

- eine Definition jener Kategorien von Personen, die der Überwachung unterworfen werden

können;

- eine zeitliche Beschränkung für derartige Überwachungsmaßnahmen;

- ein Verfahren, das bei der Prüfung, Verwendung und Speicherung der Daten einzuhalten

ist;

- jene Schutzmaßnahmen, die einzuhalten sind, wenn die Daten an Dritte weitergeben

werden;

- die Umstände, unter denen die Daten zu löschen oder zu vernichten sind.
Delikte, Abfragemethode, Kosten - Knackpunkte des Entwurfs und der Umsetzung
Zentral sind die Fragen, 
- wo auch ohne richterliche Befugnis zugegriffen wird, 
- welche Delikte als schwer gelten, 
- wie die Übergabe der Daten technisch funktioniert. 

Für die beträchtlichen zusätzlich entstehenden Kosten durch die Datenspeicherung sowie für die Abfrage – sowohl Einmalinvestitionen als auch laufender Betrieb – wird ein Aufwandsersatz für die Provider nötig sein. Die vorsichtigen Schätzungen im derzeitigen Gesetzesentwurf laufen auf Mehrkosten von jedenfalls mehreren Mio. Euro pro Jahr hinaus. Weiters wird auch zusätzliche Infrastruktur bei Strafverfolgungsbehörden Mehrkosten für die SteuerzahlerInnen bringen. Dass so oder so die BürgerInnen wie schon bisher künftig in noch viel größerem Umfang für die Verletzung ihrer Grundrechte auch noch die Kosten tragen müssen, ist bittere Konsequenz des großkoalitionären Überwachungsstaats-Denkens.
Die Grünen lehnen die Richtlinie und damit die vorliegende Gesetzesnovelle aus folgenden Gründen ab: 
1. Die Maßnahmen sind ineffizient und unverhältnismäßig

2. Unklarheit betreffend die zu speichernden Datenarten

3. Keine Vereinbarkeit mit Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention

4. Keine Vereinbarkeit mit dem Grundrecht auf Datenschutz

5. Unzumutbare Belastungen für die Telekom-Industrie

Aus Sicht der Grünen und der allermeisten Verfassungs- und GrundrechtsexpertInnen steht dies (und das Zurverfügungstellen der Daten bei großzügig definiertem behördlichem „Bedarf“) in unauflösbarem Widerspruch zu den durch Menschenrechtskonvention und Verfassung geschützten Grundrechten – etwa dem Schutz der Privatsphäre und dem Schutz vor unberechtigter Verfolgung –, aber auch zB zu dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Die Grünen lehnen deshalb die Richtlinie und ihre Umsetzung weiterhin ab und fordern von der Regierung endlich Aktivitäten auf dem EU-Parkett zur Revidierung der Richtlinie.

Forderungen der Grünen
· Österreich muss die EU Richtlinie 2006/24/EG endlich anfechten

· Vorratsdatenspeicherung zurück an den EU-Absender mit rechtlichen Schritten auf europäischer Ebene
· Revidieren des beabsichtigten Beschlusses des Gesetzes noch 2009 – kein Husch-Pfusch bei den Grundrechten der BürgerInnen
· Möglichste Zurückhaltung ist auch zur Vermeidung unnötiger Kosten für die BürgerInnen nötig: Denn jede großzügige Umsetzung im Sinne etwa von BM Fekter würde die Speicherung und Zugänglichmachung eines sehr viel umfangreicheren Daten-Bergs erzwingen, die Kosten treffen entweder den Staat – also: alle SteuerzahlerInnen – oder über die betroffenen Unternehmen, die die Kosten weitergeben müssten, direkt alle Kunden im Telefon, Mobilfunk- oder Internetbereich. 
� Es ist bereits ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich beim EuGH anhängig.
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